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Kantone Zug, Freiburg. 19

an die Mittelschule zu ermöglichen, ist es ihr nicht wohl möglich,
daneben auch noch eine hauswirtschaftliche Ausbildung zu
vermitteln. Die Sekundarschülerinnen haben Gelegenheit, nach
Absolvierung der Sekundärschule den hauswirtschaftlichen Unterricht

in der hauswirtschaftlichen Fortbildungsschule nachzuholen.
Ihr reiferes Alter bürgt dann auch für ein besseres Verständnis.

Großes Gewicht wird hingegen auf die Einführung des
hauswirtschaftlichen Unterrichtes auf der Primarschulstufe gelegt.
Allen Gemeinden wird empfohlen, den hauswirtschaftlichen Unterricht

für die Schülerinnen der 8. Klasse obligatorisch zu erklären,

sofern in der Nähe eine Schulküche vorhanden ist. Die
8. Klasse kann, im Gegensatz zur Sekundärschule, das
Hauptgewicht auf eine praktische Ausbildung legen, weshalb für Mädchen

der hauswirtschaftliche Unterrieht von der Erziehungsdirektion
und dem kantonalen Schulinspektorat begünstigt wird."

•
Die Weiterbildung der schulentlassenen Jugend ist gegenwärtig
in Umwandlung begriffen. Die hauswirtschaftlichen

Fortbildungsschulen können gemäß dem neuen Reglement über die
Fortbildungsschulen vom 1. August 1935 von einer Gemeinde allein
oder von mehreren Gemeinden gemeinsam geführt werden. Der
hauswirtschaftliche Unterricht ist demgemäß für Mädchen
benachbarter Gemeinden zentralisiert worden. Die Verträge über
die Errichtung von Verbandsschulen bedürfen der Genehmigung
der Erziehungsdirektion. Der Besuch ist nur Schulentlassenen
gestattet. Ein Kurs muß eingerichtet werden, wenn eine Besucherzahl

von mindestens acht Schülerinnen gewährleistet ist. Die
Schülerzahl einer Abteilung darf höchstens 25 Teilnehmer betragen.
Die Kurse umfassen mindestens 20 Schulwochen.

Kanton Zug.

Die Lehrgegenstände umfassen für die Mädchen vom zweiten
Schuljahr an Handarbeit und später Haushaltungskunde. Praktisch

durchgeführt ist der hauswirtschaftliche Unterricht an der
obersten Primär- und Sekundarklasse in Neustadt-Zug und Maria
Opferung-Zug.

*

Geplant ist ein Gesetz über die hauswirtschaftliche
Fortbildungsschule. (Antrag des Regierungsrates vom 26. Dezember 1929

und Abänderungsanträge der kantonsrätlichen Kommission vom
23. September 1930.)

Kanton Freiburg.
Gesetzliche Grundlagen. Gesetz über das Primarschulwesen vom 17. Ma

1884. — Zusatzgesetz vom 10. Mai 1904 über den Primarunterricht. — Allge-
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